
Umsetzung der 
Industrieemissionsrichtlinie 

 
 

Vollzugserleichterungen für (insb.) Großbetriebe 



Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft - Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, Mag. Hubert Reichl,                    Seite 2  

Status Oberösterreich 
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Status Oberösterreich 

Anzahl der IPPC-Anlagen in OÖ 

Überprüfungen 
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Status Oberösterreich 
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Schlussfolgerung 

 

 Mehraufwand durch IED 

 Behörden 

 Betrieb 

 Angespannte Personalsituation 

 Verfahrensdauer vs. IED 

 

  Strategie 
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Strategie: Ausgewählte Beispiele 

 

 Bescheidkonsolidierung/Bescheidstruktur 

 Optimierung der Emissionsüberwachung 

 Digitale Überprüfung als Teil der Umweltinspektion 
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Bescheidkonsolidierung - Bescheidstruktur 

Bescheidkonsolidierung – Bescheidstrukturierung 

 Bei älteren und komplexen Anlagen 

 Wie sieht Genehmigungssituation konkret aus? 

 Was ist IPPC-relevant?  

 

       WICHTIG: 

 Umweltinspektion       umfassende Anlagenüberprüfung aller 

Auflagen, des gesamten Projektes, etc. 
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Analyse: Bescheidkonsolidierung - Bescheidstruktur  

Ausgangslage  

Anzahl der Bescheide  

 
 

 

............................................................................................................................................................................. 

 

1 3 2 5 4 6 7 

138 139 142 141 143 144 140 
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Analyse: Bescheidkonsolidierung - Bescheidstruktur 

Anzahl der Auflagen: 

 

Für die gesamte Anlage existierten: 
 

4024 Auflagen 

 

übrig blieben: 
 

91   (Ab-)wassertechnische Auflagen 

  3    Schalltechnische Auflagen 

10    Grundwasserschutztechnische Auflagen 

68    Auflagen für Messzeitplan 

  6    Luftreinhaltetechnische Auflagen 

178 

= IPPC-relevant 
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Bescheidkonsolidierung - Bescheidstruktur 

 Sonstige Auflagen: 
129 Brandschutztechnische Auflage 

  44 Arbeitnehmerschutztechnische Auflage  

    2 Bautechnische Auflagen 

  45 Gewerbetechnische Auflagen 

  18 Elektrotechnische Auflagen 

 248 

 

 KONSEQUENZ: 

 Konsolidierung und Strukturierung verbessern Übersichtlichkeit und 
vereinfachen die Kontrolle 

 Vorteil auch für Betrieb 

 Bescheidkonsolidierung: ohne Mitarbeit des Betriebes unmöglich 

   Anreiz- und/oder Fördersystem für Betrieb schaffen 

 Schafft Klarheit für UI (Was ist Gegenstand der UI?) 
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• 

Staub 

• SO2 

• NOX 

Analyse: Optimierung der Emissionsüberwachung am Bsp. 

eines großen Industriebetriebes 

400 Einzelmessungen 

25 online Emissionsmessungen 

82 Abwassermessstellen 
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Analyse: Optimierung der Emissionsüberwachung am Bsp. 

eines großen Industriebetriebes 

 Abwasser-/Luftemissionen 

 Vorgangsweise bisher 

 Bescheid schreibt Grenzwert vor, der zu überwachen ist. 

 Betrieb legt zu verschiedenen Zeiten Messbericht der Behörde vor. 

 Behörde übermittelt jeden Messbericht an SV – Überprüfung. 

 Sachverständiger überprüft Grenzwerteinhaltung. 

 Sachverständiger übermittelt Beurteilung an Behörde. 

 Behörde verständigt Betrieb über das Ergebnis der Überprüfung. 

 

Bei einer Emissionsmessstelle wahrscheinlich adäquat.  

Bei vielen Emissionsmessstellen nicht machbar. 



Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft - Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht, Mag. Hubert Reichl,                    Seite 13  

Analyse: Optimierung der Emissionsüberwachung am Bsp. 

eines großen Industriebetriebes 

 DAHER: 

 Neue Vorgangsweise 

 Betrieb richtet EDV-Plattform ein 

 Alle Emissionsdaten werden zu einem Termin abgelegt. 

 Behörde und SV haben Zugang auf EDV-Plattform 

 Sachverständiger prüft alle Daten. 

 Vorteile: 

 Übersichtlichkeit steigt (1 Vorlagetermin) 

 geringerer Aufwand für Behörde und Betrieb 
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Analyse: Optimierung der Emissionsüberwachung am Bsp. 

eines großen Industriebetriebes 

 Jahresbericht über alle Emissionen 

 Zusammenfassung aller Emissionsmessdaten und Gegenüberstellung 

zum Grenzwert 

 Gesamtemission – PRTR 

 Einzelemission 

 

   UMWELTINSPEKTION 
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Durchführung von Umweltinspektionen 

 Umweltinspektion nur als „VOR-ORT-BESICHTIGUNG“? 
 

 Art. 3 Abs. 1 Z 22 IED: 

 „Umweltinspektionen“ [sind] alle Maßnahmen, einschließlich 
Besichtigung vor Ort, Überwachung der Emissionen und Überprüfung 
interner Berichte (...), Überprüfung der Eigenkontrolle, ..... 

 Ähnlich Erl.Bem. zu § 63a AWG 2002: 

 Verwendung sonstiger Unterlagen ist zweckmäßig 

 § 39 Abs. 2 AVG (verwaltungsökonomisches Prinzip) 

 Jahresberichte, Emissionsdaten werden als Teil einer UI verwendet.  
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Schlussfolgerungen 

 IED bringt 

 Zusätzliche Anlagen 

 Vervielfachung der Überprüfungspflichten 

 Verschiedenste Zusatzaufgaben 

 Veröffentlichungen 

 Boden- und Grundwasserinventarisierung 

 etc. 

 

      trotz aller Optimierungen bleibt ein ganz erheblicher (nicht 

bewältigbarer) Mehraufwand für Behörde und Betriebe 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


